
Wasserwirtschaftsamt RosenheimHochwassernachrichtendienst

Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

für Lkr. Miesbach, Lkr. Mühldorf a.Inn, Lkr. Ebersberg, Stadt und Lkr. Rosenheim

ausgegeben am 31.05.2013 14:45 Uhr
vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

gültig von 31.05.2013 15:00 Uhr
           bis 01.06.2013 20:00 Uhr

Auf Grund der Niederschläge in den letzten Tagen sind die Wasserstände der Gewässer im
Amtsbezirk erhöht. Auch die Böden können kaum mehr Wasser aufehmen. Die Wetterdienste
prognostizieren von heute bis Sonntag weitere Regenfälle in Höhe von 150 mm, örtlich auch
mehr. Die genaue Lage der Niederschlags schwerpunkte und die zu erwartenden Intensitäten
sind noch unsicher.

Beide Aspekte lassen für das Wochenende Wasserstände erwarten, die die Meldestufen mehr
oder wenig deutlich überschreiten werden.
Dabei kann es ab Samstag Abend im Flussgebiet der Mangfall zu Überschreitungen der
Meldestufe 2 unter Umständen sogar Erreichen von höheren Meldestufen kommen. Auch für
Teile des Österreichischen Inneinzugsgebietes wurden hohe Niederschläge angekündigt, so
dass ab etwa Sonntag auch an den bayerischen Innpegeln bis Mühldorf mit Abflüssen über
Meldestufe 1-2 gerechnet werden kann.

Für alle kleineren Gewässer in den Landkreisen Miesbach, Ebersberg, Mühldorf und
Rosenheim besteht auf Grund der Niederschlagsprognose am Wochenende potentiell die
Gefahr von Ausuferungen und Überschwemmungen !

Wir beabsichtigen in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung morgen eine Aktualisierung
einzustellen. Bitte beachten Sie entsprechend unsere Warnungen bzw. die der Wetterdienste.

Zusätzliche Informationen und Pegelstände unter www.hnd.bayern.de

Erläuterung der Meldestufen:

Meldestufe 1: Meldebeginn überschritten, stellenweise kleine Ausuferungen.
Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und

Gemeindestraßen.
Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder

vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.
Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in größerem

Umfang erforderlich.
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